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Was Sie interessiert!
An der mit grossem Erfolg durchgeführten Kundgebung für das

Aktiv-Bürgerrecht der Frau vom 2. Dezember in der Tonhalle in
Zürich wurde einmütig folgende Resolution gutgeheissen :

„An der überparteilichen Kundgebung für das Aktivbürgerrecht der

Frau in der Tonhalle in Zürich, die von etwa 1000 Personen, Männern
und Frauen, besucht wurde, orientierten Referate über die Wichtigkeit
des Frauenstimmrechts und seine Auswirkung auf die verschiedensten

Gebiete des öffentlichen Lebens. Die Versammlung bekannte sich über-

zeugt zur vollen Gleichberechtigung der Bürgerinnen mit den Bürgern
und ersucht den Kantonsrat, sich ebenfalls für den Grundsatz der Gleich-

berechtigung zu entscheiden".

Ohne Mittel können wir keine Veranstaltungen durchführen! Freunde unserer
Sache, unterstützen Sic das Aktionskomitee in seinem Kampf um die Rechte der Frau
durch einen Beitrag auf das Postcheckkonto VIII 35513. Auch der kleinste Beitrag ist
«iiikommen. J)as Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht

im Kanton Zürich.

Neue Kantonsregierungen nehmen Anträge für das Frauenstimmrecht entgegen.
Den in Nummer 7/8, Seite 2 und 3 der Staatsbürgerin gemeldeten kantonalen Mo-
tioneii für das Frauenstimmrecht folgten am 22. Oktober in St. Gallen, Motion betr.
Frauenstimmrecht. Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage der Zuerkennung des
Stimmrechtes und des aktiven und passiven Wahlrechtes an die Frau in allen kom-
munalen Angelegenheiten des Schul-, Kirchen- und Armenwesens zu prüfen und dem
Grossen Rate hierüber Bericht und Antrag zugehen zu lassen. Dr. Willi Rohner, freis.
und 11 Mitunterzeichner. — Am 23. Oktober 1945 in St. Gallen, Motion betr. die
politische Gleichberechtigung der Frau. Der Regierungsrat wird eingeladen, die Ver-
wirklichung der vollen politischen Gleichberechtigung der Frau zu prüfen und darüber
dem Grossen Rate Bericht und Antrag zu unterbreiten. Eggenberger, Uzwil, soz. und
16 Mitunterzeichner. - Im November 1945 im Wallis, der konservative Abgeordnete
von Roten schlägt im Grossen Rat eine Gesetzesänderung für das Frauenstimmrecht
vor. - Im November 1945 im Kanton Freiburg, Grossrat Colliard, Landwirt von
Chätel-St-Denis fragt den Regierungsrat an, welches seine Absichten betreffend das
Frauenstimmrecht seien.

(Eingesandt): Die Christlich-Soziale Fraktion des Kantonsrates Zürich hat am
29. Oktober 1945 zu seiner Sitzung zur Beratung der Gesetzesvorlage des Regierungs-
rates über das Wahlrecht der Frau (Partielles Frauenstimmrecht) eine Delegation
des Kath. Frauenbundes Zürich eingeladen. Diese erste Kontaktnahme hat gezeigt,
dass beidseitig der Wille zu ernsthafter Zusammenarbeit vorhanden ist. Die Fraktion
stellt sich positiv zur Resolution der Studienkommission des Schweiz. Kath. Frauen-
bundes über das Frauenstimmrecht und unterstützt die Frauen in ihrem Bestreben
nach vermehrter Mitarbeit im Staat im Sinne einer organischen Entwicklung.

Die Fraktion wird künftig bei der Behandlung von Sachfragen, die Frauen-
interessen berühren, mit Vertreterinnen des Frauenbundes zusammenarbeiten.
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